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§ 24 . Die obrigkeitliche Aufklärung (18W—18UU)

Juden war aber der Abfall, wie mehrfach erwähnt, eine große Selten¬

heit, und alle Vergünstigungen, die das Gesetz den Täuflingen in Aus¬

sicht stellte, blieben so gut wie wirkungslos1).

§ 24 . Die obrigkeitliche Aufklärung (18A0—18AA)
Endlich kam der Augenblick, da der knutenbewehrte Arm der

Regierung erlahmte. Es begann sich bei ihr das Bedürfnis zu re¬

gen, die mittelalterlichen Formen der Bevormundung durch zeitge¬

mäßere zu ersetzen. Zählte doch die Regierung zu ihren Mitgliedern
Männer, die, wie etwa der Minister für Volksaufklärung Uwarow, über
den Stand der jüdischen Frage in Westeuropa auf dem laufenden
waren und denen es wohl bekannt war, daß man in den polnischen
Provinzen Österreichs gegen die Absonderung der jüdischen Massen
auf dem Wege zwangsmäßiger Aufklärung vorging, daß die Juden in
Preußen bereits in das Stadium der Assimilation und der religiösen
Reformen eingetreten waren und daß viele von ihnen sich sogar für
das Christentum entschieden hatten. So kam man auf den Gedanken,
es auch in Rußland mit den Methoden des kulturellen Westens zu ver¬

suchen, dachte aber hierbei auch nicht im entferntesten daran, den
einheimischen Polizeiknüppel aus der Hand zu geben.

Im Jahre i 84o trat der Staatsrat erneut in eine Beratung der jüdi¬
schen Frage ein, diesmal vom prinzipiellen Standpunkte aus. Die Be¬

richte der provinziellen Instanzen, namentlich die des Kiewer General¬
gouverneurs Bibikow, lauteten dahin, daß auch das Statut von i 835
nicht zur „Verbesserung“ der Juden beigetragen habe, da das Grund¬
übel „in deren religiösem Fanatismus und ihrer Absonderung“ wurzle,
die lediglich durch Einflußnahme auf ihr inneres Leben beseitigt wer¬
den könnten. Sich darauf stützend, setzten der Unterrichtsminister
Graf Uwarow und der Innenminister Graf Stroganow in den Sitzungen
des Staatsrates die Grundprinzipien eines neuen Besserungssystems
auseinander. Das Ergebnis dieser Erörterungen war das dem Zaren
Nikolaus I. vom Staatsrat unterbreitete folgenschwere „Memorial“. In
dieser Denkschrift stellte die Regierung die Ergebnislosigkeit ihres
Kampfes gegen die den jüdischen Massen anhaftenden „Mängel“ fest

!) Art. IÖ7 des Strafgesetzbuches von i 845 verhieß den vor der Urteilsr
verkündung zum orthodoxen Christentum übertretenden Verbrechern Herabsetzung
des Strafmaßes und selbst Milderung der Strafart.
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